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B R E M I S C H E    B Ü R G E R S C H A F T
Landtag
16. Wahlperiode

Drucksache 16 /73

Kleine Anfrage der Fraktion der CDU vom 24. September 2003

Strukturen des Aufnahme- und Entlassungsmanagements kommunaler Kranken-
häuser in Bremen

Die gesundheitspolitischen veränderten Rahmenbedingungen zeigen deutliche
Auswirkungen auf das Aufnahme- und Entlassungsverhalten der Krankenhäuser.

Der stationäre Aufenthalt wird immer kürzer und behandlungsintensiver. Gleich-
zeitig werden immer mehr diagnostische und therapeutische Leistungen, die bis-
lang dem Krankenhaus vorbehalten war, von ambulanten Einrichtungen über-
nommen. Dadurch wechseln immer kränkere Patienten, immer schneller und
häufiger zwischen intra- und extramuraler Versorgung.

Diese Entwicklung macht eine bessere Abstimmung bzw. stärkere Verknüpfung
gesundheitsrelevanter Leistungsangebote notwendig, die zeitlich und inhaltlich
sorgfältig abgestimmt sein müssen, um eine hohe Versorgungsqualität sicher zu
stellen. Im Mittelpunkt stehen besonders jene Patienten und Patientinnen, die zu
Hause betreut werden und einen komplexen Betreuungsbedarf aufweisen. In den
meisten Fällen handelt es sich um hochbetagte, multimorbide und zumindest teil-
weise immobile Patienten und Patientinnen.

Wir fragen den Senat:

1. Inwieweit ist in den kommunalen Krankenhäusern eine abgestimmte und ko-
ordinierte Aufnahmevorbereitung eingerichtet, so dass bei der Zuweisung
bzw. Aufnahme ins Krankenhaus alle notwendigen Unterlagen wie Befunde
und Dokumentationen bereits vorhanden sind, um einen reibungslosen Ab-
lauf zu gewährleisten?

2. Inwieweit ist bei der Entlassung der lückenlose Übergang zwischen stationä-
rer und poststationärer Betreuung mit abgestimmter Dokumentation sicherge-
stellt und der Patient auf das „Leben zu Hause“ vorbereitet, unter der frühzei-
tigen Einbeziehung relevanter Berufsgruppen (Ärzte, Pfleger etc.) und Ange-
höriger?

3. Inwieweit sind die beteiligten Krankentransportunternehmen qualifiziert und
die Entlassungstransporte vertraglich geregelt, so dass der Patient bzw. die
Patientin während des Transportes ausreichend versorgt ist und am Zielort
ordnungsgemäß in Empfang genommen werden kann, und wie wird die Über-
prüfbarkeit der sachgerechten Transporte sichergestellt?

Dr. Rita Mohr-Lüllmann,
Jörg Kastendiek und Fraktion der CDU

D a z u

Antwort des Senats vom 11. November 2003

Die o. a. Anfrage beantwortet der Senat wie folgt:
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Zu Frage 1.: Inwieweit ist in den kommunalen Krankenhäusern eine abgestimmte
und koordinierte Aufnahmevorbereitung eingerichtet, so dass bei der Zuweisung
bzw. Aufnahme ins Krankenhaus alle notwendigen Unterlagen wie Befunde und
Dokumentationen bereits vorhanden sind, um einen reibungslosen Ablauf zu ge-
währleisten?

Die Fragen sind vor allem für erwachsene Patienten somatischer Disziplinen rele-
vant, bei denen mit der umfassenden Einführung von Fallpauschalen eine deutli-
che Verweildauerreduzierung sowie Veränderungen im Aufnahme- und
Entlassungsmanagement erwartet werden kann. Laut Umfrage haben Kranken-
häuser in Bremen und Bremerhaven eine grundsätzlich abgestimmte und koordi-
nierte Aufnahmevorbereitung – vgl. Tabelle 1. Ihre Ausprägung bezogen auf die
Struktur, das Qualitätsmanagement und zukünftige Veränderungsbedarfe stellt
sich jedoch unterschiedlich dar. In zwei Krankenhäusern bestehen bereits elektro-
nische Vernetzungen mit kooperierenden, niedergelassenen Einweiserpraxen.
Diese Entwicklung wird sich fortsetzen. Die Mehrzahl der Häuser nimmt abtei-
lungsbezogen auf über prästationäre Kontakte für planbare vollstationäre Lei-
stungen. Daneben werden zentralisierte Aufnahmeeinheiten vorgehalten bzw.
angestrebt. Zentrale, investitionsabhängige Aufnahmestationen für Notfall-
patienten und Aufnahmen ab 16 Uhr sind überwiegend in Planung.

Ein Qualitätsmanagement wird in allen Häusern betrieben. In neun Krankenhäu-
sern laufen Zertifizierungsverfahren, in einem Haus wurde es erfolgreich abge-
schlossen. Alle Häuser sehen insbesondere wegen der Einführung von Fall-
pauschalen Veränderungsbedarfe und überarbeiten bestehende Aufnahme-
konzepte im Rahmen des Qualitätsmanagements.

Zu Frage 2.: Inwieweit ist bei der Entlassung der lückenlose Übergang zwischen
stationärer und poststationärer Betreuung mit abgestimmter Dokumentation si-
chergestellt und der Patient auf das „Leben zu Hause“ vorbereitet, unter der früh-
zeitigen Einbeziehung relevanter Berufsgruppen (Ärzte, Pfleger etc.) und Ange-
höriger?

Laut Umfrage haben alle Krankenhäuser (Somatik) in Bremen und Bremerhaven
standardisierte Kommunikations- und Berichtsverfahren zur Organisation der
Entlassung etabliert – vgl. Tabelle 2. Sie stellen dadurch die erforderliche post-
stationäre Betreuung mit abgestimmter Dokumentation sicher. Einbezogen sind in
der Regel nachsorgende ärztliche und pflegerische Dienste sowie der Sozial-
dienst. Dabei kooperiert ein Krankenhaus in Bremerhaven mit einem Wohlfahrts-
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verband und dem Verband ambulanter Pflegedienste durch Übertragung u. a. von
Sozialdienst- und Pflegeüberleitungsaufgaben.

In zwei Krankenhäusern bestehen teilweise umfassende elektronische Vernetzun-
gen mit kooperierenden Vertragsarztpraxen. Diese Entwicklung wird voraussicht-
lich weiter voranschreiten. Ziel ist eine schnelle Information über poststationäre
Versorgungsbedarfe. Die Einrichtung von entlassungsvorbereitenden Stationen,
mit entweder noch bestehendem ärztlichen Behandlungs- jedoch geringen
Pflegebedarf (low care Station) oder umgekehrt höherem Pflege- als ärztlichem
Behandlungsbedarf (low physician Station) wird diskutiert und in einigen Häu-
sern geplant. Ihre Umsetzung wird weitgehend abhängig sein von zur Verfügung
stehenden Investitionsmitteln. Insgesamt wird ein weiterer Änderungsbedarf ge-
sehen, ohne den ein unter Fallpauschalenbedingungen anzupassendes, qualitäts-
gesichertes Entlassungsmanagement gefährdet wäre. Hierbei wird der bereits
bestehende und zukünftig erwartete erhöhte poststationäre Kurzzeitpflegebedarf
genannt, der Bedarf an der Weiterentwicklung von fall- und diagnosebezogenen
Leitlinien sowie ein Schulungsbedarf bei schwierigen Pflegeverfahren. In neun
Krankenhäusern laufen Zertifizierungsverfahren, in einem Haus wurde es erfolg-
reich abgeschlossen. In fast allen Häusern werden insbesondere wegen der Ein-
führung von Fallpauschalen Veränderungsbedarfe gesehen und bestehende Kon-
zepte des Entlassungsmanagements überarbeitet.

Zu Frage 3.: Inwieweit sind die beteiligten Krankentransportunternehmen qualifi-
ziert und die Entlassungstransporte vertraglich geregelt, so dass der Patient bzw.
die Patientin während des Transportes ausreichend versorgt ist und am Zielort
ordnungsgemäß in Empfang genommen werden kann, und wie wird die Über-
prüfbarkeit der sachgerechten Transporte sichergestellt?

Versicherungsrechtlich ist zwischen Krankenfahrten und Krankentransporten, im
Notfall Rettungswagen, zu unterscheiden. Krankenfahrten werden in Zusammen-
hang mit einer Leistung der Krankenkasse notwendig. Sie werden mit öffentli-
chen Verkehrsmitteln, Taxen, Mietwagen oder dem eigenen PKW durchgeführt.
Eine fachliche Betreuung findet nach den Richtlinien des Bundesausschusses der
Ärzte und Krankenkassen vom Juni 1992 nicht statt. Insoweit existieren keine Re-
gelungen zur Qualifikation des Personals oder Versorgung der Patienten. Es han-
delt sich um so genannte nicht qualifizierte Transporte. Zwischen den Kranken-
häusern in der Stadt Bremen (u. a. den vier kommunalen Häusern) und der Fach-
vereinigung Personenverkehr, dem verschiedene Taxiunternehmen zuzuordnen
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sind, wurde ein „Dienstleistungsvertrag über Taxeneinsatz“ abgeschlossen. Diese
Unternehmen führen auch Liegendtransporte durch. Darüber hinausgehende
spezielle Verträge mit Einzelunternehmen sind nicht bekannt und unter wettbe-
werbsrechtlichen Aspekten nur eingeschränkt möglich. Die Überprüfbarkeit der
Transporte ist in der Regel nur während der Aufnahme- und Entlassungssituation
gegeben. Dadurch bedingt sehen Krankenhäuser für sich keinen originären Ver-
antwortungsbereich, wenn gleich über die Art der Beförderung der verordnende
Arzt entscheidet. Die Genehmigung für den Betrieb von Taxen und Mietwagen
erfolgt unter Beachtung des Personenbeförderungsgesetzes durch den Senator für
Bau, Umwelt und Verkehr.

Im Unterschied hierzu sind Krankentransporte und notfallmäßige Transporte mit
dem Rettungswagen qualifizierte Transporte mit fachlicher Betreuung des Patien-
ten. Sie unterliegen in der personellen, sächlichen und organisatorischen Vorhal-
tung dem Bremischen Hilfeleistungsgesetz vom 18. Juni 2002. So muss z. B. der
Transportführer mindestens die Qualifikation eines Rettungssanitäters besitzen
und die zweite Person über die Ausbildung als Rettungshelfer verfügen. Ein
Qualitätsmanagement wird verlangt und durchgeführt. Die Überwachung der
Einhaltung von Auflagen und gesetzlichen Bestimmungen obliegt bei Kranken-
transporten und Rettungsfahrten dem Senator für Inneres und Sport.

Die Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Empfangs des Patienten am Zielort ist
gesetzlich nicht geregelt. Sie unterliegt insoweit der Organisationsverantwortung
des entlassenden Krankenhauses, als von hier, z. B. durch Kooperation mit den
aufnehmenden und weiterversorgenden Diensten, Pflegeüberleitung und Einbe-
ziehung von Angehörigen das Entlassungsmanagement zu betreiben ist. Diese
Aufgabe wird bei Einführung der Fallpauschalen unter dem Gesichtspunkt der
Nachhaltigkeit der Krankenhausbehandlung immer bedeutender. Wiederein-
weisungen werden innerhalb einer festgelegten Frist nicht wiederholt finanziert.
Dies entspricht auch dem Anfang 2003 konsentierten und zukünftig verstärkt zu
beachtenden Expertenstandard aus pflegerischer Sicht.

Die neuen Leitlinien für das Entlassungsmanagement bauen im Wesentlichen auf
sechs Elemente zur Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität auf:

1. Assessment zur Ermittlung des voraussichtlichen qualitativen und quantitati-
ven Versorgungsbedarfs zu Beginn des Krankenhausaufenthaltes und bei Ver-
änderung im Krankheitsverlauf,

2. Individuelle Entlassungsplanung, aus der die Handlungserfordernisse hervor-
gehen,

3. Beratung und Schulung des Patienten und der Angehörigen,

4. Koordination des Entlassungsprozesses – Abstimmung des Entlassungster-
mins und der Hilfebedarfe, Sicherstellung der Finanzierung, Kontaktaufnah-
me und Weiterleitung relevanter Informationen zu weiter betreuenden Ein-
richtungen und Diensten,

5. Zielüberprüfung der Entlassungsplanung,

6. Evaluation der Umsetzung nach der Entlassung des Patienten.

Die Antworten zeigen, dass die Krankenhäuser in Bremen und Bremerhaven die
Verfahren zur Aufnahme und Entlassung ihrer Patienten als wichtiges Zukunfts-
thema erkannt haben und – mit bereits erfolgreichen Maßnahmen – unter dem
Aspekt der Qualitätssicherung bearbeiten.


